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An die 
Mitglieder des 
Gemeinderates Uster 

POSTULAT NR.  567 DES RATSMITGLIEDS JULIA AMHERD 
BETREFFEND ANSTELLUNG PFLEGENDER ANGEHÖRIGER 
GEGEN LOHN  
 
BERICHT UND ANTRAG 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren 

Am 21. Januar 2013 reichte das Ratsmitglied Julia Amherd beim Präsidenten des Gemeinderates ein 
Postulat betreffend «Anstellung pflegender Angehöriger gegen Lohn» ein. Der Gemeinderat über-
wies das Postulat am 29. Januar 2013 an den Stadtrat zur Berichterstattung und Antragstellung. 
Dem Antrag auf Fristverlängerung für die Beantwortung des Postulats um drei Monate wurde statt-
gegeben. 

 

Das Postulat Nr. 567 hat folgenden Wortlaut: 

Der Stadtrat wird eingeladen zu prüfen, welche Möglichkeiten bestehen, pflegende Angehörige bei 
der Spitex Uster gegen Lohn anzustellen. 

Begründung: 

Wie in der NZZ im Juli 2012 zu lesen war, sind pflegende Angehörige in der Schweiz keine Selten-
heit. Im Bereich der Alterspflege wird heute 5 bis 8 mal mehr unbezahlte Care-Arbeit durch die 
Familie geleistet als durch die Spitex, Hausangestellte oder Hauspflegeunternehmen. Der Swiss-
Age-Care Bericht 2010 hat aufgezeigt, dass sich Kinder ihren betagten Eltern im Durchschnitt 27 
Stunden pro Woche widmen. Kein Wunder also, dass die Ergebniskonferenz Altersstrategie der 
Stadt Uster vom 12. November 2012 aufzeigt, dass es Entlastungsangebote für pflegende Angehö-
rige braucht. Bei den Entlastungsangeboten wird primär daran gedacht, pflegeabhängige Menschen 
für eine definierte Zeit in einer bestehenden Institution unterzubringen. Während dieser Zeit kön-
nen sich die pflegenden Angehörigen erholen. Es braucht aber mehr als diese kurzen 1-2 wöchigen 
Entlastungsangebote. 
Bei den pflegenden Angehörigen handelt es sich meistens um Frauen im mittleren Alter. Oftmals 
müssen diese ihre Berufstätigkeit reduzieren oder sogar aufgeben, um sich um die pflegebedürfti-
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gen Eltern, Kindern oder den Partner zu kümmern. Dadurch entstehen Einkommenseinbussen und 
Nachteile bei der eigenen Altersvorsorge. Diesen finanziellen Einbussen muss genau so Rechnung 
getragen werden wie der Entlastung bei der eigentlichen Pflegetätigkeit. 

Ein Beispiel wie die finanzielle Entlastung passieren könnte, zeigt die Spitex Gossau auf. Seit drei 
Jahren beschäftigt die Spitex Gossau pflegende Angehörige im Anstellungsverhältnis mit dem Vor-
teil, dass einerseits der Pflegebereich personell verstärkt wird und andererseits erhalten pflegende 
Angehörige vollen Zugang zur Arbeitswelt mit entsprechendem finanziellem Verdienst. Seit der Lan-
cierung des Projektes sind bei der Spitex Gossau zwei bis fünf pflegende Angehörige im Einsatz. Pro 
Tag arbeiten sie im Durchschnitt drei Stunden. 

Der regelmässige Austausch mit den ausgebildeten Pflegefachleuten hat dazu geführt, dass sich die 
pflegenden Angehörigen viel sicherer fühlen in ihrer Laien-Pflegetätigkeit. Die enge Begleitung und 
Unterstützung durch eine Fachperson wird demgemäss auch als unabdingbar eingeschätzt. 

Das gesundheitspolitische Leitpostulat „ambulant vor stationär“ wird in Zukunft vermehrt dazu füh-
ren, dass lang andauernde Pflegeleistungen in Privathaushalten zu leisten sind. Deshalb ist es wich-
tig, bereits heute die notwendigen Strukturbedingungen dazu zu definieren.  

 

 

Der Stadtrat beantwortet das Postulat wie folgt: 

Inhalt 

A. Aufgabenteilung zwischen Spitex und Angehörigen in der Pflege 2 
B. Studienergebnisse zu pflegenden Angehörigen 4 
C. Bestehende Entlastungsangebote 4 
D. Optimierung der städtische Entlastungsangebote in Uster 7 
E. Ein Blick auf Bund, Kantone, Gemeinden und Verbände 8 
F. Gesamtbeurteilung – Anstellung pflegender Angehöriger 10 
G. Fazit 12 
H. Antrag 12 
 

A. Aufgabenteilung zwischen Spitex und Angehörigen in der Pflege    

Zum Einstieg in die Thematik werden zuerst die Dienstleistungen der Spitex erläutert. Aus der Stu-
die SwissAgeCare 20101 werden Aussagen zur Aufgabenteilung zwischen Spitex und Angehörigen in 
der Pflege zitiert und erste Schlussfolgerungen gezogen.  
 
Spitex-Dienstleistungen umfassen sowohl Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit2 als auch bei Hilfs-
bedürftigkeit3. Das geltende Pflegegesetz des Kantons Zürich (§ 5 Abs. 1, seit 1.1.2011) verpflichtet 

1 SwissAgeCare-2010, Pflegende Angehörige von älteren Menschen in der Schweiz, Schlussbericht, Forschungsprojekt im Auftrag von Spitex-
Schweiz – Mai 2010.  
2 

«Pflegebedürftigkeit» lässt sich anhand von fünf «basalen alltäglichen Aktivitäten» bestimmen. Namentlich: selbständig essen; selbständig 
ins oder aus dem Bett steigen oder von einem Sessel aufsetzen; selbständig an- und ausziehen; selbständig zur Toilette gehen; selbständig 
baden oder duschen. 
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die Gemeinden zu einer bedarfs- und fachgerechten stationären und ambulanten Pflegeversorgung 
ihrer Einwohnerinnen und Einwohner. Darunter gehören im Spitex-Bereich Pflegeleistungen gemäss 
der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) des Bundes sowie notwendige Leistungen im haus-
wirtschaftlichen und betreuerischen Bereich für Personen, die wegen Krankheit, Mutterschaft, Alter, 
Unfall oder Behinderung nicht in der Lage sind, ihren Haushalt selbständig zu führen (sog. Nicht-
pflegerische Spitex-Leistungen). 

Gemäss SwissAgeCare-2010 Studie leistet die Spitex am meisten Unterstützung in der Grundpflege. 
Dies wird durch die Zahlen der Spitex Uster deutlich bestätigt. Etwa 50 % der Klientinnen und Kli-
enten erhalten Massnahmen im Bereich der therapeutischen Behandlungspflege. Diese Leistungen 
bedürfen einer Bedarfsabklärung und werden auf ärztliche Anordnung hin oder im ärztlichen Auf-
trag erbracht. Entsprechend werden sie von den Krankenkassen anerkannt und mitfinanziert. Im 
nicht-pflegerischen Bereich, in dem sich die Krankenkassen nicht beteiligen, nehmen in Uster etwa 
20 % der Klientinnen und Klienten Begleitungs- und Betreuungsleistungen und etwa 30 % Haus-
halthilfe in Anspruch.  

Pflegende Angehörige leisten laut Studie Unterstützung sowohl bei Pflegebedürftigkeit als auch bei 
Hilfsbedürftigkeit. Gegenüber der Unterstützung durch die Spitex ergeben sich jedoch deutliche 
Unterschiede in den Gewichtungen der einzelnen Leistungen. So etwa leisten Angehörige deutlich 
mehr Hilfe bei Mobilität/Transport, bei emotionalen, psychischen und sozialen Herausforderungen 
und bei Haushaltsarbeiten. Spitex-Leistungen erfolgen, im Vergleich zu denjenigen der Angehöri-
gen, hingegen deutlich öfter bei der Körperpflege. Es gibt jedoch keine Leistungsbereiche, in denen 
ausschliesslich die Spitex oder die Angehörigen tätig sind.  

Dies lässt den Schluss zu, dass sich die Leistungen der Spitex und der Angehörigen, je nach Pfle-
gesituation, gegenseitig ergänzen.  

Die Erfahrungen in Uster bestätigen, dass Spitex-Leistungen in der Regel unterstützend erfolgen. 
Mit dem Bedarfsabklärungs-Instrument RAI-HC (Resident Assessment Instrument) wird der Bedarf 
an Hilfe und Pflege ermittelt und davon ausgehend die Pflegeplanung, inklusive der auszuführenden 
Massnahmen festgehalten. Zur Bedarfsorientierung gehört auch, dass das individuelle Handlungs-
vermögen der Klientinnen und Klienten und dasjenige der helfenden Personen aus dem eigenen 
Umfeld (z.B. Angehörige) berücksichtigt werden. Die festgelegten Massnahmen werden durch ge-
eignetes Personal mit der nötigen Berufsqualifikation ausgeführt. Pflegerische Tätigkeiten in der 
Familie durch Familienangehörige müssten sich für eine Abgeltung von der familiären Fürsorge-
pflicht4 abgrenzen. Angehörige sind im Rahmen der IV angehalten zwecks Schadensmilderung ihren 
Beitrag im Haushalt zu leisten.  

Zum professionellen Angebot der Spitex gehört das Anlernen von Tätigkeiten oder das Erarbeiten 
von Bewältigungs-Strategien für Klientinnen und Klienten und ihre Angehörigen. Pflegende Angehö-
rige werden von der Spitex begleitet und ihre Tätigkeiten durch fachliche Interventionen ergänzt. 
Dabei achten Spitex-Mitarbeitende darauf, dass die pflegenden Angehörigen ihre Unterstützung im 
Rahmen des Möglichen leisten und nicht über Gebühr belastet werden. Meist entwickeln sich so 
gelungene Arbeitsteilungen zum Wohle der Klientinnen und Klienten. Das Entlastungsangebot der 
Spitex reicht von Beratung und oder Anlernen vor Ort, Übernahme der Pflege bis zur Beratung im 

3 «Hilfsbedürftigkeit» ist von «Pflegebedürftigkeit» zu unterscheiden und wird anhand der «instrumentellen Aktivitäten» des Alltagslebens 
erfasst. Namentlich: selbständig Essen zubereiten; selbständig telefonieren; selbständig einkaufen; selbständig Wäsche waschen; selbständig 
leichte Hausarbeit erledigen; selbständig gelegentlich schwere Hausarbeiten erledigen; sich selbständig um Finanzen kümmern; selbständig 
öffentliche Verkehrsmittel benützen. 

4 Art. 159 Abs.3 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches "ZGB" 
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Ambulatorium, die bei Bedarf auch Familienkonferenzen ermöglicht. Instruktion und Beratung ist 
eine kassenpflichtige Leistung. 

Diese Feststellungen machen deutlich, dass das Unterstützungsangebot der Spitex bereits heute 
vielfältig ist und auf die Bedürfnisse der pflegenden Angehörigen individuell eingeht. Dadurch wer-
den diese in ihrer Laientätigkeit gestärkt.  

B. Studienergebnisse zu pflegenden Angehörigen 

Laut den Forschungsergebnissen der SwissAgeCare-2010 Studie ist Pflege von Angehörigen vorwie-
gend eine von Frauen ausgeübte Tätigkeit. Rund ein Drittel der Pflegenden sind immerhin Männer. 
Die pflegenden Bezugspersonen rekrutieren sich praktisch ausschliesslich aus der Kernfamilie (Part-
ner/-innen und Kinder). Die pflegenden Bezugspersonen sind im Durchschnitt 66 Jahre alt, also 
bereits im Pensionsalter. Bei der Mehrzahl der Gepflegten handelt es sich um den Partner oder die 
Partnerin der pflegenden Personen. Das durchschnittliche Alter der pflegenden Partnerin resp. des 
pflegenden Partners liegt bei den Frauen bei rund 74.5 Jahren, bei den Männern bei 78 Jahren. 
Pflegende Töchter und Söhne sind im Schnitt 55 Jahre (Töchter) bzw. 58 Jahre (Söhne) alt.    

Obwohl die pflegenden Angehörigen angeben, dass sie insgesamt mit der Aufgabe zurechtkommen, 
zeigen sich bei näherer Betrachtung aber doch deutlich die grossen Herausforderung und Anstren-
gungen, die es im Zusammenhang mit der Pflege von Angehörigen zu meistern gilt. Die Resultate 
der Studie machen deutlich, dass vor allem Partner und Partnerinnen bei weitem mehr Zeit in die 
Pflege investieren, als sie eigentlich möchten.  

Mehr als die Hälfte der Pflegenden gibt an, dass Entlastungsmöglichkeiten in akuten Situationen 
schwierig zu finden sind. Ein Viertel der Partnerinnen sagt sogar, dass es niemanden gäbe, der für 
sie in einer solchen Situation einspringen könnte. Vieles deutet darauf hin, dass die Hilfesuchenden 
die vorhandenen Entlastungsangebote nicht immer kennen.  

Vor dem Hintergrund dieser Resultate erscheint es fraglich, ob ein Anstellungsverhältnis bei der 
Spitex an der kritischen Grundsituation wesentlich etwas verbessern würde. Zwar würden die Leis-
tungen abgegolten, aber nicht reduziert. Deshalb sind in erster Linie Entlastungsangebote ange-
zeigt, welche die Arbeitsleistung der pflegenden Angehörigen reduzieren helfen.  

C. Bestehende Entlastungsangebote 

Wenn darüber nachgedacht wird, neue Entlastungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige zu 
schaffen, dann erscheint es wichtig aufzuzeichnen, welche Angebote bereits vorhanden sind und 
was in Planung ist. Die wichtigsten bestehenden Angebote werden im Folgenden aufgelistet, aufge-
teilt auf die zwei Ebenen Nationale Angebote / Städtische und private Angebote in Uster.  

 

Angebote auf nationaler Ebene 

Thema Institution / Anbieter Angebot 

Betreuungsgutschriften Alters- und Hinterlassenen-
versicherung AHV 

Diese Gutschriften sind Zuschläge zum rentenbilden-
den Erwerbseinkommen und sollen jenen Personen 
ermöglichen, eine höhere Rente zu erreichen, die 
pflegebedürftige Verwandte betreuen. Betreuungs-
gutschriften sind keine direkten Geldleistungen.  
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Beitrag der Krankenversiche-
rung an Pflegeleistungen der 
Spitex 

Krankenkassen Die Kosten für ärztlich verordnete Pflegeleistungen zu 
Hause sind von der Krankenkasse, von den Leistungs-
bezüger/-innen und von der Gemeinde zu tragen. Die 
Krankenkasse beteiligt sich an folgende Leistungen 
- Massnahmen der Abklärung und Beratung 
- Massnahmen der Untersuchung und Behandlung 
- Massnahmen der Grundpflege 

Hilflosenentschädigung Invalidenversicherung IV Wer bei alltäglichen Lebensverrichtungen wie Anklei-
den, Aufstehen, Absitzen, Essen, Körperpflege etc. die 
Hilfe anderer Menschen benötigt, ist im Sinne der IV 
«hilflos» und kann eine Hilflosenentschädigung erhal-
ten. 

Assistenzbeitrag  Invalidenversicherung IV Der Assistenzbeitrag ist eine finanzielle Leistung für 
Versicherte, die eine Hilflosenentschädigung erhalten. 
Er ermöglicht ihnen, für regelmässig benötigte Hilfe-
leistungen eine Assistenzperson anzustellen, damit sie 
zu Hause leben können. 

Ergänzungsleistungen Alters- und Hinterlassenen-
versicherung AHV  
& Invalidenversicherung IV 

Die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV (EL) helfen 
dort, wo die Renten und das Einkommen nicht die 
minimalen Lebenskosten decken. Sie sind ein rechtli-
cher Anspruch und keine Fürsorge oder Sozialhilfe. Die 
Ergänzungsleistungen bestehen aus zwei Kategorien: 
- Jährliche Leistungen, die monatlich ausbezahlt 

werden 
- Vergütung von Krankheits- und Behinderungskos-

ten. 

Städtische Angebote in Uster 

Thema Institution / Anbieter Angebot 

Pflege 
 

Spitex Uster Hilfe bei der Grund- und Körperpflege, Untersuchung 
und Behandlungspflege nach ärztlicher Verordnung, 
Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden, Un-
terstützung und Hilfestellung bei chronischen psychi-
schen Erkrankungen oder in Krisensituationen, ge-
sundheitsfördernde Massnahmen.  

Beratung und Abklärung 
 

Spitex Uster Bedarfsabklärung und Pflegeplanung, Beratung zu 
Pflegematerial und Hilfsmitteln, Anlernen von pflege-
rischen Tätigkeiten, Bewältigung neuer Lebenssituati-
onen, Informationen zur Gesundheitsförderung, spe-
ziell im Alter.  

Ergänzende Unterstützung  Spitex Uster Betreuung kranker Angehöriger 

Hauswirtschaftliche Hilfe 
 

Spitex Uster Begleitung, Betreuung und Unterstützung bei der 
Alltagsbewältigung wie Einkauf, Wäsche und Wochen-
kehr. Diese Dienstleistung wird auch je nach Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse durch die Stadt 
Uster subventioniert.   

Familienkonferenz Spitex Uster Bei problematischen Familiensituationen werden 
zusammen mit allen Beteiligten (Familie,  Pflegende 
etc.) Lösungen gesucht.   
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Fachliche Anleitung  
Angehöriger 

Spitex Uster Auf Anfrage können Angehörige eine fachliche Pflege-
und Betreuungsanleitung wünschen. Es handelt sich 
dabei um eine kassenpflichtige Leistung. 

Weitere Spitex-Angebote Spitex Uster - Kontinenz- und Stomaberatung 
- Spitex Shop (Hilfsmittel) 

Ferienbetten Heime Uster Temporäre Aufenthalte sind in allen Pflegestufen 
möglich. Das Ferienbett ermöglicht pflegenden Ange-
hörigen eine Ferien- und oder Auszeit.  

Informationsanlass  
für Angehörige 

Heime Uster Jährlicher Anlass für Angehörige; Informationen z.B. 
Präsentation der Angehörigen- und Bewohnendenbe-
fragung, Präsentation und Austausch über themati-
schen Schwerpunkt. 

Beratungs- und Aufnahme-
stelle 

Heime Uster Beratung zu allen Fragestellung bzgl. einer möglicher 
Aufnahme in eines der stationären Angebote der 
Heime Uster. In diesem Rahmen Beratung zu Mass-
nahmen des Erwachsenenschutzgesetzes. 

Private Angebote in Uster (soweit bekannt) 

Thema Institution / Anbieter Angebot 

Tageswohnen - attrAktiv Tageswohnen 
GmbH 

- Altersresidenz Tertianium 

Ein Erholungs- oder Betreuungsaufenthalt von pflege-
bedürftigen älteren Menschen bietet den Angehörigen 
die Gelegenheit für ein Timeout. In der Regel für kür-
zere Aufenthalte.  

Ferienbett - Seniorenresidenz Neuwies 
- Altersheim Rosengarten 
- Altersresidenz Tertianium 

 

Ein Erholungs- oder Betreuungsaufenthalt von pflege-
bedürftigen älteren Menschen bietet den Angehörigen 
die Gelegenheit für eigene Entlastung wie Ferien oder 
Kurzurlaube. In der Regel für Aufenthalte ab zwei 
Wochen.  

Besuchsdienst Besuchsdienst Uster Freiwillige des Besuchsdienstes sichern soziale Kontak-
te für Menschen mit körperlichen oder geistigen Ein-
schränkungen und entlasten so die Angehörigen. 

Mahlzeitendienst Frauenverein Mahlzeitenlieferung für Menschen, die rekonvaleszent 
oder mit Einkaufen/Kochen überfordert sind.  

- Hilfe im/ums Haus 
- Allgemeine Beratung u. 

Auskunft 
- Projekt: Senioren für Seni-

oren  
- Freizeitangebote 

Seniorennetz - Näh, Flick- und Bügelarbeit 
- leichte Gartenarbeit 
- Begleitdienst für Besorgungen, Botengänge  
- Hilfe bei Steuererklärungen 
- Allgemeine Beratungs- und Auskunftsstelle 

Mobilität / Fahrdienst - Frauenverein 
- Seniorennetz 
- Tixi Taxi 
- Schweizerisches Rotes 

Kreuz, SRK 

(Freiwillige) Fahrer und Fahrerinnen bringen Kranke, 
Behinderte, Betagte oder Eltern mit ihren Kindern zum 
Arzt, zur Therapie oder in das Spital.  

Private Spitexanbieter - Spitex Neuwies 
- Spitex zur Mühle AG 
- Polysan GmbH Privat Spi-

tex 

Vielfältige Spitexleistungen in den Bereichen Pflege 
und Betreuung, Hauswirtschaft und Soziales, Koordina-
tion etc.      
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Beratung und andere Ange-
bote  

Pro Senectute  - Sozialberatung für Einzelpersonen 
- Sozialberatung für Gruppen: Aufbau und Begleitung 

von Gesprächsgruppen (z.B. pflegende Angehörige 
von Langzeitpatienten), Unterstützung und Hilfestel-
lung sowie alle damit verbundenen indirekt klien-
tenbezogenen Arbeiten  

- Private Mandate 
- Reinigungsdienst 
- Treuhanddienst 

- Rehabilitation 
- Stabilisation 
- Krisenbewältigung 

Alterstagesklinik Uster - 
Clienia Schlössli AG 

- Teilstationäre Angebot zur Bewältigung von Krisen, 
zur Stabilisation und Rehabilitation  

- Angebot richtet sich an ältere Menschen in Lebens-
krisen z.B. mit Depression  

Unterstützung, Selbsthilfe Selbsthilfezentrum Uster Es bestehen zum Beispiel Selbsthilfegruppen für Ange-
hörige von Parkinson- und Alzheimererkrankten. 

Sozialberatung Spital Uster, Sozialberatung Die Sozialberatung zielt darauf, die Zeit nach dem 
Spitalaufenthalt zu erleichtern:  
- Organisieren Rehabilitations- und Kuraufenthalte 
- Unterstützung bei der Suche von Pflegeheimplätzen  
- Information über soziale Einrichtungen und Netz-

werke in der Region  

D. Optimierung der städtische Entlastungsangebote in Uster 

Übergeordnete, städtische und private Angebote bieten bereits heute vielfältige Entlastungsmög-
lichkeiten für pflegende Angehörige. Wie in der im September 2013 vom Gemeinderat verabschie-
deten Altersstrategie der Stadt Uster festgehalten, gilt es aber die bestehenden Angebote besser zu 
koordinieren bzw. für Betroffene sichtbarer zu machen.  

Dafür soll unter anderem die «Anlauf- und Beratungsstelle Alter» geschaffen werden, mit dem Ziel, 
Informationsplattform für die Bevölkerung von Uster zu sein und die Koordination der Angebote zu 
übernehmen. Diese Stelle soll in ihrer Arbeit künftig regelmässig überprüfen, wo in Uster noch Lü-
cken im Entlastungsangebot aus Sicht pflegender Angehöriger bestehen. In erster Linie geht es 
dabei darum, Entlastungsangebote zu suchen, welche die Arbeitsleistung der pflegenden Angehöri-
gen reduzieren helfen. 

In der Altersstrategie sind bereits folgende konkreten Massnahmen aufgeführt, die helfen sollen, 
pflegende Angehörige in Zukunft noch besser zu unterstützen:    

Thema Institution / Anbieter Angebot 

Nachtdienst Spitex Uster 7 x 24 Stunden Pflegeangebot durch Spitex  per 2015 
(Massnahme 3 der Altersstrategie) 

Comfort-Leistungen  
im Spitexbereich 

Spitex Uster Sonderleistungen, die über die regulären Spitex-
leistungen hinausgehen per 2016 
(Massnahme 4 der Altersstrategie) 

Anlauf- und Beratungsstelle 
zum Thema Alter 

Anlauf- und Beratungsstelle 
Alter 
 

Zentrale Anlaufstelle, Informationsplattform für die 
Bevölkerung und die Bewohnenden von Uster, Koor-
dination der Angebote per Mitte 2014 
(Massnahme 7 der Altersstrategie) 

 



www.uster.ch

Stadtrat 
  

 
 

Seite 8/12 

Tages- und Nachtwohnen Heime Uster  
 

Regelmässige Entlastung von pflegenden Angehörigen 
durch temporäre Aufnahme und Versorgung ihrer 
pflegebedürftigen Familienmitglieder, Konzept 2014 
(Massnahme 12 der Altersstrategie) 

E. Ein Blick auf Bund, Kantone, Gemeinden und Verbände 

Mit dem Thema «Pflegende Angehörige» beschäftigen sich bei näherer Betrachtung verschiedene 
politische Ebenen und Institutionen. Es werden zurzeit sowohl auf eidgenössischer wie auch auf 
kantonaler Ebene Postulate/Motionen zu dieser Frage bearbeitet, und diverse Verbände haben zu 
diesem Themenbereich Stellung genommen. Die nachstehenden Beispiele und Stellungnahmen 
sollen einen Blick über die Grenzen von Uster werfen, ohne dass dabei der Anspruch auf Vollstän-
digkeit erhoben wird.  

Gemeinden 

Allschwil (BL) 
Die Gemeinde Allschwil bei Basel entschädigt pflegende Angehörige oder z.B. auch Nachbarn pau-
schal mit einer Gutschrift von 25 Franken pro Pflegetag. Die tägliche Pflege muss mindestens 1 ½  
Stunden umfassen. Die Notwendigkeit einer Dauerpflege begründet ein Arztzeugnis, und die Gut-
schrift muss jährlich neu beantragt werden. 

Gossau (ZH) 
Die Spitex Gossau hat entgegen den Ausführungen der Postulantin bis anhin keine pflegenden An-
gehörigen angestellt. Die Präsidentin der Spitex Gossau hat sich mit dem Thema „Pflegende Ange-
hörige“ auseinandergesetzt und verschiedene Unterlagen und Kriterien erarbeitet, die beschreiben, 
unter welchen Umständen eine solche Anstellung möglich wäre. Die entsprechenden Kriterien sind 
aber so umfassend, dass sie nur in Einzelfällen zur Umsetzung kommen könnten. 

Kantone 

Zürich 
Im Postulat 288/2010 (Kantonsrat) betreffend «Anreize zur Förderung von pflegenden Angehöri-
gen» wird Auskunft über mögliche Anreize zur Förderung und Unterstützung von pflegenden Ange-
hörigen zu Hause erwünscht, wobei nebst steuerlichen Abzugsmöglichkeiten auch Unterstützungs-
angebote und Beratung durch Fachpersonen usw. zu prüfen sind. Der Verband der 
Gemeindepräsidenten des Kantons Zürich wurde Mitte 2013 vom Regierungsrat eingeladen, zu die-
sem Postulat Stellung zu nehmen. Der leitende Ausschuss des Verbands der Gemeindepräsidenten 
hat sich wie folgt geäussert:  

- Oftmals fehlen daheim die notwendigen Infrastrukturen, um Angehörige bedarfsgerecht zu pfle-
gen (behindertengerechte Gänge, Toiletten, Bäder, Lift, Zugang zur Wohnung generell etc.) 

- Es ist bekannt, dass Pflegende daheim bald an psychische und physische Grenzen stossen, da 
eine 24-Stunden-Betreuung über längere Zeit nicht angeboten werden kann.  

- Wie erfolgt die Abgrenzung zu normaler Unterstützung z.B. der Eltern, die von Kindern, Ver-
wandten etc. durchaus erwartet werden darf, etwa wöchentliche Reinigung der Wohnung, Ko-
chen, Einkaufen oder ähnliches? 

- Abzüge bei den Steuern oder Leistungen an Pflegende dürfen keinen Anreiz bieten, Angehörige 
auch daheim zu behalten, wenn die Pflege nicht tatsächlich im notwendigen Rahmen geleistet 
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werden kann. Grundsätzlich ist es die Familienzusammengehörigkeit, die der Grund zur Pflege 
von Angehörigen sein soll. ln solchen Fällen wird in aller Regel keine Abgeltung erwartet. 

- Wer kontrolliert, dass die Pflege von Angehörigen tatsächlich im Interesse der Gepflegten er-
folgt? 

- Wie werden zu pflegende Angehörige definiert? Bei Betagten besteht eine erhebliche Schwierig-
keit zu definieren, wer unter dieser Kategorie zu verstehen ist (sind es alle Personen, die pensi-
oniert sind?).  

- Es muss eine Gesamtkostenrechnung aufgezeigt werden. Ist es möglich, durch Einsparungen in 
Pflegeheimen, Altersheimen etc. die Mehrkosten bzw. Mindereinnahmen, die sich durch eine 
Umsetzung des Postulates ergeben, zu kompensieren? 

Auf Grund dieser vielen offenen Fragen zeigt sich der Leitende Ausschuss der Gemeindepräsidenten 
im Kanton Zürich grundsätzlich skeptisch gegenüber einer Förderung von pflegenden Angehörigen 
im Rahmen von Anreizen und Steuerabzügen. 

Graubünden 
Der Kanton Graubünden hat kürzlich eine gesetzliche Grundlage geschaffen, wonach pflegende 
Angehörige unter bestimmten Bedingungen bei der Spitex angestellt werden können. Laut Art. 26 
der Verordnung zum Krankenpflegegesetz des Kantons Graubünden 5 können pflegende Angehörige 
bei der Spitex angestellt werden,  
- wenn sie mindestens den Pflegehelfer/-innenkurs des Schweizerischen Roten Kreuzes erfolgreich 

absolviert haben,  
- der Einsatz einer Langzeitsituation entspricht und die Anstellung auf mindestens 2 Monate ange-

legt ist 
- und sie noch nicht im AHV-Alter sind.  

Ende Januar 2013 ist gegen diese Bestimmung allerdings eine Verfassungsbeschwerde eingegan-
gen, die noch hängig ist. Inhalt der Hauptbeschwerde ist, dass Spitex-Betriebe nur Personen anstel-
len sollten, die sich ins betriebliche Konzept integrieren lassen.  

Bund / Spitex Verband Schweiz 

Bund 
Da die Betreuung und Pflege von Angehörigen zu Hause zunehmend wichtiger wird, lässt der Bun-
desrat Massnahmen prüfen, welche die Rahmenbedingungen für die Angehörigen verbessern kön-
nen. Der Bundesrat hat 2011 die Probleme erkannt, die für Angehörige entstehen, welche pflege-
bedürftige Familienmitglieder pflegen und betreuen. Er hat deshalb zur Erarbeitung von Lösungen 
eine interdepartementale Arbeitsgruppe eingesetzt, welche das Bundesamt für Gesundheit leitet. In 
dieser Arbeitsgruppe arbeiten das Bundesamt für Justiz, das Bundesamt für Sozialversicherungen, 
das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, das Generalsekretariat des eid-
genössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung sowie das Staatssekretariat für 
Wirtschaft mit. 

Die Arbeitsgruppe «care and work» hat den Auftrag des Bundesrates, bis 2014 mögliche Massnah-
men zur Verbesserung verschiedener Vereinbarkeitsproblematiken vorzuschlagen, die sich bei der 
Betreuung sowie bei der Pflege von Angehörigen ergeben. Ziel dieser Massnahmen ist es, die Rah-
menbedingungen für die Übernahme der Pflege und Betreuung von Angehörigen so zu gestalten, 
dass ein Verbleib im Erwerbsleben unter Berücksichtigung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes 

5 Verordnung zum Gesetz über die Förderung der Krankenpflege und der Betreuung von betagten und pflegebedürftigen Personen (Verord-
nung zum Krankenpflegegesetz) – 506.060 – 18. Dezember 2012  
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möglich ist. Bei Erwerbsausfall sollen der Versicherungsschutz und die Altersvorsorge gewährleistet 
sein. Weiter gilt es zu prüfen, wie die Arbeit von Angehörigen im Rentneralter gesellschaftlich aner-
kannt werden kann.6 

Spitex Verband Schweiz  
Der Spitex Verband Schweiz rät den Spitex-Organisationen grundsätzlich von der Anstellung von 
pflegenden Angehörigen ab, und nennt dazu die folgenden Hauptgründe: 

- Der Spitex Verband Schweiz ist aus pflegefachlichen Gründen und damit Qualitätsüberlegungen 
von der Anstellung von pflegenden Angehörigen nicht überzeugt. Die familiäre und emotionale 
Nähe von Gepflegten und pflegenden Angehörigen verunmöglicht die nötige professionelle Dis-
tanz. Empathie und Professionalität stehen sich im Weg. Daher operiert kein Arzt eine Angehöri-
ge, und keine Anwältin vertritt ihren Partner in einem Prozess. Das ist in den Standesregeln so 
empfohlen. 

- Bei der Anstellung der pflegenden Angehörigen sind viele arbeitsrechtliche und haftpflichtrechtli-
che Fragen ungeklärt. Wenn z. B. einer Angehörigen ein Pflegefehler passiert, ist dieser dann 
während der Arbeitszeit oder während der freiwilligen Arbeit passiert? Dies ist kaum beweisbar, 
weil viele kurze Pflegeeinsätze sich über den ganzen Tag verteilen. Die pflegende Angehörige ist 
oftmals 24 Stunden auf Pikett, resp. präsent, die Bezahlung aber beschränkt sich auf rund 2 
Stunden pro Tag. Zudem sind nahe Verwandte in vielen Betriebshaftpflichtversicherungen expli-
zit ausgenommen.  

- Angehörige werden ausschliesslich für einen Pflegefall in einem Kleinstpensum von durchschnitt-
lich rund 2 Stunden angestellt. Das entspricht einer 20-25 %-Anstellung. Mit zwei Stunden Spi-
tex-Arbeit verdient sich niemand den Lebensunterhalt. Was passiert, wenn der gepflegte Ange-
hörige stirbt? Wird die Person dann von Spitex weiter beschäftigt oder steht sie ohne Arbeit da?  

Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen hofft der Spitex Verband Schweiz, dass die öffentliche 
Hand die Spitex-Organisationen nicht generell zur Anstellung von pflegenden Angehörigen verpflich-
tet.  

An der zum Thema „Pflegende Angehörige“ durchgeführten Zukunftskonferenz vom 2. September 
2013 mit 100 Spitex-Repräsentant/-innen aus den Basis-Organisationen und den Kantonalverbän-
den war die Anstellung von pflegenden Angehörigen bei der Spitex denn auch weder thematisiert 
noch von den Basis-Organisationen gefordert worden.  

Immerhin will der Spitex Verband Schweiz 2014 ein Rahmenkonzept „Angehörigenarbeit in der Spi-
tex“ für die drei Spitex-Ebenen (Dachverband, Kanton, Basis-Organisation) erlassen.  

Es war an der erwähnten Zukunftskonferenz unbestritten, dass die pflegenden Angehörigen vielfäl-
tige Entlastung, Beratung und Information brauchen, damit diese die volkswirtschaftlich unverzicht-
bare und wertvolle Arbeit über teilweise viele Jahre hinweg leisten können. Dabei seien Tages- und 
Nachtstrukturen nötig, wo Pflegebedürftige zu bezahlbaren Preisen wöchentlich einen halben Tag 
oder einen Tag verbringen könnten. Auch Angebote mit Ferienbetten seien nötig.  
 

F. Gesamtbeurteilung – Anstellung pflegender Angehöriger 

Die Stadt teilt die geäusserten Bedenken der Gemeindepräsidenten und des Spitex Verbandes 
Schweiz bezüglich der Anstellung von pflegenden Angehörigen.  

6 Bundesamt für Gesundheit, www.bag.admin.ch – Angehörige in der Betreuung und Pflege - 19.08.2013 
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Die Hauptschwierigkeiten liegen gleichermassen in den Themen: 

- «Nähe-Distanz»-Problematik zu Gepflegten (Empathie versus Professionalität) 
- Altersstruktur der pflegenden Angehörigen (meist Pensionsalter) 
- Schwierige Einbindung in die betrieblichen und personalrechtlichen Rahmenbedingungen der 

Stadt Uster: Ferienanspruch, Anspruch auf Lohnfortzahlung bei Krankheit und Unfall, Teilnahme 
an Teamsitzungen, Aus- und Weiterbildung, Einhaltung von Maximalarbeitszeiten, Ruhepausen 
etc. 

- Führungsfragen: Ablehnung interessierter Angehörigen, Rekrutierung, Weisungsbefugnis (Sank-
tionierung von Fehlverhalten, Schweigepflicht), beschränkte Einsatzmöglichkeit, Leistungserfas-
sung (5 Minuten-Takt), Vertragsbeendigung usw. 

- Wahrung der betrieblichen Verantwortung, Versorgungsqualität sicherstellen 
- Hoher individueller Supportbedarf 
- Budgetierung der entstehenden Personalkosten (schwer voraussehbar)  

Die Spitex beschäftigt auch Mitarbeitende mit kleinen Arbeitspensen. Diese Mitarbeitenden können 
flexibel bei verschiedenen Klienten eingesetzt werden und sind entsprechend sehr wichtig um Nach-
fragespitzen kurzfristig auffangen zu können. Demgegenüber würden pflegende Angehörige nur 
eine sehr spezifische Klientensituation abdecken, was in Hinblick auf eine sinnvolle Kosten-
/Nutzenrechnung unverhältnismässig wäre.   

Im Weiteren ist das Zeitbudget der Kostengutsprache durch die Krankenkassen bereits jetzt eng. 
Wenn also neben der Pflegetätigkeit noch zusätzliche Zeitaufwände für die regelmässige Begleitung 
und Überprüfung von Angehörigen dazu kämen, würde die bezahlte Pflegezeit für die Klienten um-
so kürzer. Oder die Pflegezeit verteuerte sich für den Betrieb, wenn zwei Personen für den gleichen 
Auftrag abgegolten werden müssten.  

Wie erwähnt liegt das Durchschnittsalter pflegender Angehöriger derzeit bei 66 Jahren. Eine Anstel-
lung oder Weiterbeschäftigung im Rentenalter (65. Altersjahr) ist nach geltendem Recht7 des 
Staatspersonals nicht zulässig. Aufgrund des städtischen Personalrechts würden sich schliesslich 
schwierige Fragen hinsichtlich der Beendigung des Anstellungsverhältnisses stellen. Generell zu 
beachten ist, dass das Anstellungsverhältnis des städtischen Personals öffentlich-rechtlicher Natur 
ist und weniger flexibel als in der Privatwirtschaft vertraglich geregelt werden kann.  

Die Anstellung pflegender Angehöriger würde auch nicht zur Behebung der angekündigten Engpäs-
se an Pflegepersonal dienen. Da pflegende Angehörige eine fachliche Begleitung benötigen, käme 
es nicht zu einem Ersatz an Mitarbeitenden, sondern zu einer Mehrbelastung. Für diese Begleitung, 
Befähigung und Überwachung der pflegerischen Tätigkeit der Angehörigen bräuchte es zusätzlich 
Fachkräfte, damit die Versorgungsqualität professionellen Kriterien genügt. Diese Support- und 
Coaching-Leistung bliebe aber unvergütet, da sie nicht in Rechnung gestellt werden kann. Fachleis-
tungen wiederum (komplexe Grundpflege und Behandlungspflege) dürfen nur durch qualifiziertes 
Fachpersonal erbracht werden.  

Greifende Massnahmen gegen Personalknappheit im Gesundheitswesen sind vielmehr die flächen-
deckende Erhöhung der Ausbildungsplätze, Konzepte und Programme zur Personalbindung und 
Attraktivitätssteigerung durch Personal-Förderung, Erhöhung der Wertschätzung, bessere Entlöh-
nung (schon in der Ausbildungszeit), Angebote verschiedener Arbeitszeitmodelle, Wiedereinsteiger/-
innen-Programme etc.   

7 § 10d Absatz 1 - Statuten der Versicherungskasse des Staatspersonals 
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G. Fazit 

Der Postulantin ist zuzustimmen, dass im Bereich der Entlastung Angehöriger laufend weitere Ver-
besserungen geprüft werden sollen. Dabei sollte der Fokus aber klar auf die Reduzierung der Ar-
beitsleistung/-belastung zielen und nicht primär auf finanzielle Entschädigungen. Wie erwähnt, sol-
len weitere Möglichkeiten mit der neuen «Anlauf- und Beratungsstelle Alter» evaluiert werden. 
Ebenso tragen die im Abschnitt D beschriebenen geplanten Massnahmen wie Nachtspitex oder Ta-
ges-/Nachtwohnen in den Heimen Uster künftig zu einer noch breiteren Unterstützungspalette für 
die Angehörigen bei.  

Der Blick über die Grenzen von Uster hat gleichzeitig gezeigt, dass sich Bund und Kantone ebenfalls 
mit dem Thema beschäftigen. So soll die vom Bundesrat beauftragte interdepartementale Arbeits-
gruppe «care and work», welche Massnahmen prüft, die die Rahmenbedingungen für die pflegen-
den Angehörigen verbessern können, bis 2014 Resultate liefern. Es gilt, diese Grundlagen und Um-
setzungskriterien auf Bundes- und Kantonsebene abzuwarten. Allenfalls ergeben sich Lösungen, die 
keine betrieblichen Verpflichtungen beinhalten, sondern auf kantonaler oder kommunaler Ebene 
organisiert werden können. 

Auch die Masterarbeit «Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege» kommt zum 
Schluss: „Um die Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Pflege von Angehörigen zu verbessern, 
braucht es staatliches, zivilgesellschaftliches und individuelles Engagement sowie übergreifende 
Steuerungsmöglichkeiten, an denen zumindest Bund und Kantone beteiligt sind.“8 

Aus den genannten Gründen erscheint eine Anstellung pflegender Angehöriger bei den derzeitigen 
betrieblichen, ökonomischen, personalrechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen problema-
tisch und ist abzulehnen.  

H. Antrag 

Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, dem Bericht zuzustimmen und das Postulat Nr. 567 be-
treffend «Anstellung pflegender Angehöriger gegen Lohn» als erledigt abzuschreiben.  

 

 

STADTRAT USTER 

 

 

Martin Bornhauser   Hansjörg Baumberger 
Stadtpräsident   Stadtschreiber  

 

8 Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege, Claudia Appenzeller-Winterberger, Universität Bern, Nov. 2012. 
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